
 

 

Richtlinie zur Gewährung von Zu-
schüssen für die Investitionskosten 
von bisherigen Altenpflegeschulen 

Gl.Nr. 6671.24 

Bekanntmachung des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren  
vom 28. April 2020 – VIII 47 

 
1. Förderziel und Zuwendungs-

zweck 
Das Land Schleswig-Holstein stellt be-
ginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 
Haushaltsmittel zur Verfügung zur In-
vestitionskostenförderung von bisheri-
gen staatlichen, staatlich genehmigten 
oder staatlich anerkannten Altenpflege-
schulen, die seit 01. Januar 2020 staat-
liche, staatlich genehmigte oder staat-
lich anerkannte Pflegeschulen nach 
dem PflBG sind (im weiteren Text bis-
herige Altenpflegeschulen genannt) 
und keine Förderung über das Gesetz 
zur wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser und zur Regelung der 
Krankenhauspflegesätze (KHG) erhal-
ten. 
 
Die Investitionsförderung soll zu einer 
vergleichbaren Förderung der bisheri-
gen Altenpflege- mit den Krankenpfle-
geschulen beitragen. 
 
Nach der Pflegeberufereform erhalten 
alle Schulen und Träger die gleichen 
Pauschalen für ihre Aufwendungen für 
die Ausbildung sowie eine Erstattung 
der Ausbildungsvergütung über den 
Ausbildungsfonds der Pflegeberufe 
Schleswig-Holstein GmbH. 
 
Bezüglich der Investitionskosten beste-
hen allerdings ungleiche gesetzliche 

Vorschriften. Um eine vergleichbare 
Förderung der bisherigen Altenpflege- 
und der Krankenpflegeschulen zu errei-
chen, sollen die Investitionskosten der 
bisherigen Altenpflegeschulen über Zu-
wendungen gefördert werden. So wird 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
unabhängig vom Schulträger sicherge-
stellt. 
 
Das Land gewährt nach Maßgabe die-
ser Richtlinien und der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 Landeshaushaltsord-
nung (LHO) Zuwendungen für die durch 
die Ausbildung in Pflegeberufen entste-
henden Investitionskosten. 

 
Ein Anspruch der Antragstellerin bzw. 
des Antragsstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehörde auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel. 

 
2. Gegenstand der Förderung  
Gewährt werden folgende Zuwendun-
gen für Investitionen an Altenpflege-
schulen bzw. ehemaligen Altenpflege-
schulen zur Vorbereitung auf die Pfle-
geberufereform in Schleswig-Holstein: 
2.1. Umbau, Erweiterungsmaßnah-
men und der Erwerb von Gebäuden; 
2.2. Neubaumaßnahmen (selbst-
ständig nutzbare Bauwerke).  

 
3. Zuwendungsempfängerinnen 

bzw. Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zu-
wendungsempfänger sind die Trägerin-
nen bzw. Träger der bisherigen Alten-
pflegeschulen, die zugelassene Alten-
pflegeschulen bzw. zugelassene Pfle-
geschulen in Schleswig-Holstein betrei-
ben.  



 

 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
Die Gewährung der Zuwendung setzt 
voraus, dass mit der Investitionsmaß-
nahme ein nachhaltiger Bedarf abge-
deckt wird. Dieser ist durch den Nach-
weis der besetzten Schulplätze der letz-
ten drei Jahre und einer Prognose der 
besetzten Schulplätze für die folgenden 
drei Jahre zu erbringen. 
 
5.  Art, Umfang und Höhe der Zuwen-
dungen 

5.1. Die Zuwendung wird im Wege der 
Projektförderung als Festbetragsfinan-
zierung bewilligt. Sie wird als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss gewährt. 
 

5.2. Grundstückskosten und evtl. ent-
stehende Kosten der Vor- bzw. Zwi-
schenfinanzierung werden nicht geför-
dert. 
 

5.3. Bemessungsgrundlage sind die 
nachweisbaren zuwendungsfähigen In-
vestitionsausgaben, die unter Anlegung 
eines strengen Maßstabes für eine 
sparsame, wirtschaftliche und zweck-
mäßige Erlangung des Zuwendungs-
zweckes unmittelbar entstehen: 
 

5.3.1 bei Umbau-, Erweiterungs- und 
Neubaumaßnahmen auf Basis einer 
Kostenberechnung nach DIN 276. Zu-
wendungsfähig sind hierbei die Ausga-
ben der Kostengruppen 300, 400, 500 
und 700, 
 

5.3.2 bei Erwerb eines Gebäudes sind 
die Ausgaben der Kostengruppen 100 
und 200 nicht zuwendungsfähig. 
 

5.3.3 Ausgaben für Ausstattung sind 
nicht zuwendungsfähig. 
 
5.4. Wird für ein Projekt auch eine Zu-
wendung von anderer Stelle gewährt, 
sind die Zuwendungsgeber und der Zu-
wendungszweck im Finanzierungsplan 
genau zu bezeichnen.  
 
5.5. Alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen wie 
z.B. Spenden und Beiträge sind als De-
ckungsmittel einzusetzen. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmun-
gen 

6.1. Mit dem Vorhaben darf vor Ertei-
lung des Zuwendungsbescheides nicht 
begonnen werden. 
 
6.2. Die Letztempfänger der Zuwendun-
gen sind verpflichtet, auf die Landesför-
derung angemessen hinzuweisen. 
 
6.3. Im Zuwendungsbescheid ist die 
Dauer der Zweckbindung festzusetzen. 
Die Zweckbindung beträgt bei gebäu-
debezogenen Maßnahmen 25 Jahre.  
 
6.4. Das Prüfungsrecht des Landes-
rechnungshofs aus § 91 LHO bleibt un-
berührt. 

7. Verfahren 

7.1. Der Antrag auf Gewährung einer 
Zuwendung ist vor Beginn der Maß-
nahme schriftlich an das für Gesundheit 
zuständige Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Seni-
oren des Landes Schleswig-Holstein 
(Bewilligungsbehörde) zu richten. 
 

  



 

 

7.2. Der Antrag muss folgende Anga-
ben enthalten: 
- die Beschreibung der Maßnahme un-

ter Angabe des Trägers, 
-  Beginn und Ende der Maßnahme, 
- einen Kosten- und Finanzierungsplan 

mit Aufschlüsselung der Finanzie-
rungsbeteiligten und weiteren De-
ckungsmitteln, 

- eine Aufstellung nach DIN 276 in der 
3. Gliederungsebene einschließlich 
Bauzeichnung, 

- die Bestätigung, dass die Maßnahme 
auf keine kostengünstigere Weise 
durchgeführt werden kann; dabei sind 
auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
zugrunde zu legen. Die Bewilligungs-
stelle kann weitere zur Beurteilung 
notwendige Unterlagen anfordern. 

 
7.3. Ergibt sich bei der Anwendung die-
ser Richtlinie eine im Einzelfall nicht be-
absichtigte Härte oder liegen beson-
dere landespolitische Interessen vor, 
können von der Bewilligungsbehörde - 
im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium - Ausnahmen zugelassen wer-
den. 
 

7.4. Für die Bewilligung, Auszahlung 
und Abrechnung der Zuwendung sowie 
für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die ggf. erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbeschei-
des und die Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die VV/VV-K zu 
§ 44 LHO i.V.m. den entsprechenden 
Regelungen im Landesverwaltungsge-
setz (§§ 116, 117, 117a LVwG), soweit 
nicht in der Förderrichtlinie Abweichun-
gen zugelassen worden sind. 
 

 

8. Geltungsdauer 

Die Richtlinie tritt rückwirkend am 01. 
Oktober 2020 in Kraft. Sie hat eine Lauf-
zeit bis zum 30. September 2025. 
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